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Mindeststandards der Sanitärausstattung in Kindertageseinrichtungen

Anlage: Fachliche Hinweise des Landesgesundheitsamtes

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezüglich der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen hat sich in den letz-

ten Jahren sowohl im Hinblick auf das Alter der betreuten Kinder (früher 3 bis 6 Jahre,

heute unter 1 Jahr bis 12 Jahre) als auch im Hinblick auf die Betreuungszeit (früher

ganz überwiegend Halbtagsbetreuung, heute vielfach Ganztagsbetreuung mit Mahl-

zeiten und Schlafpausen in der Einrichtung) ein großer Wandel vollzogen. Daraus

ergeben sich aus infektionshygienischer Sicht auch teilweise veränderte Anforderun-

gen (z.B. Händewaschen vor dem Essen, Einüben des Zähneputzens, Windelwech-

sel).

In früheren Richtlinien über die räumliche Ausstattung, die personelle Ausstattung

und den Betrieb von Kindergärten waren im Sanitärraum für je 10 bis 14 Kinder ein

Waschbecken sowie eine WC-Kabine gefordert (vgl. Richtlinie v. 6. Dezember 1982).

Die Verfahrenshinweise des Jugendhilfeausschusses bei der Prüfung der räumlichen

Bedingungen von Kindertagesstätten aus dem Jahr 1999 sahen „im Grundsatz" je
zehn Kinder eine Toilette und ein Waschbecken vor. Die genannten Richtlinien und

die Verfahrenshinweise sind zwischenzeitlich außer Kraft getreten bzw. aufgehoben

worden, sind jedoch Grundlage für den Sachstand in einem großen Teil der Be-

standseinrichtungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der Schlüssel ein
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Auf Wunsch werden lhnen diese auch in Papierform zugesandt.
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Waschbecken bzw. eine Toilette je 14 Kinder grundsätzlich auf die klassische Form

der Halbtagsbetreuung bezog.

Die fachlichen Stellungnahmen der Gesundheitsämter, die im Rahmen des Betriebs-

erlaubnisverfahrens nach § 45 Abs. 5 SGB VIII erfolgen, haben sich zuletzt vielfach

auf die VDI-Richtlinie 6000-6 gestützt, nach der eine Toilette für 6 bis 10 Kinder und

ein Handwaschbecken für 2 bis 6 Kinder vorzusehen sind. Dabei war die Praxis der

Gesundheitsämter sowohl hinsichtlich der Bemessung der Sanitäreinrichtungen als

auch der Verbindlichkeit der Stellungnahme uneinheitlich.

Vor diesem Hintergrund hat das Landesgesundheitsamt die in der Anlage beigefügten

fachlichen Hinweise zur Bemessung der Sanitäreinrichtungen in Kindertageseinrich-

tungen entwickelt, in denen eine Unterscheidung zwischen Mindeststandards und

fachlichen Empfehlungen vorgenommen wird. Zusätzlich wird nach Altersgruppen

sowie nach Neu-/Anbauten und Bestandseinrichtungen differenziert. Die fachlichen

Hinweise wurden am 3. Juli 2019 im Runden Tisch Betriebserlaubnisverfahren vorge-

stellt und fanden die Zustimmung der Trägerverbände sowie der Kommunalen Spit-

zenverbände. Sie werden auch in die Aktualisierung des Hygieneleitfadens für die

Kindertagesbetreuung einfließen.

Die Gesundheitsämter werden gebeten, ab 1. September 2019 die fachlichen Hin-

weise bei ihren Stellungnahmen im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens nach

§ 45 Abs. 5 SGB VIII anzuwenden.

Mit freundlichen Grüßen
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